
TEIL A: PLANZEICHNUNG

PLANZEICHENERLÄUTERUNG
GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 7 BAUGB)

SOPV

SONSTIGES SONDERGEBIET „PHOTOVOLTAIK“ (SOPV)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

SO
WEA / PV

SONSTIGES SONDERGEBIET „WINDENERGIE / PHOTOVOLTAIK“ (SOWEA/PV)
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 11 BAUNVO)

Anlagenhöhe 4 m HÖHE BAULICHER ANLAGEN, HIER: MAXIMALE HÖHE DER PHOTOVOLTAIK-ANLAGE ÜBER ANSTEHENDEM GELÄNDE
(§ 9 ABS.1 NR. 1 BAUGB UND § 18 BAUNVO)

GRZ
max. 0,8

GRUNDFLÄCHENZAHL
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

GR
max. 15.000 qm

MAXIMAL VERSIEGELBARE GRUNDFLÄCHE IM GELTUNGSBEREICH
(§ 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB UND § 19 BAUNVO)

BAUGRENZE
(§ 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB U. § 23 ABS. 3 BAUNVO)

VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER ZWECKBESTIMMUNG; HIER: WIRTSCHAFTSWEG
(§ 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB)

FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT
(§ 9 ABS. 1 NR. 18A BAUGB)

WALD
(§ 9 ABS. 1 NR. 18B BAUGB)

FLÄCHEN FÜR MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANDSCHAFT
(§ 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB)

ABGRENZUNG UNTERSCHIEDLICHES ART DER NUTZUNG

Baugebiet Anlagenhöhe

Grundflächenzahl Grundfläche
ERLÄUTERUNG DER NUTZUNGSSCHABLONE

1.	 ART DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB

1.1	SONSTIGES SONDERGEBIET 
„PHOTOVOLTAIK“ (SOPV)
GEM. § 11 BAUNVO
zulässig sind:

Gebiet für die Errichtung einer Freiflächen- 
Photovoltaik-Anlage, siehe Plan.

1.	 Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie (Photovoltaik-Anlage).

2.	 Bestehende und genehmigte Windenergieanla-
gen.

3.	 Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie.
4.	 Alle zum Betrieb der Photovoltaik-Anlage er-

forderlichen Anlagen, Funktionen, Bau-
teile, Zufahrten, Zuleitungen, Zuwegungen, 
Zäune, Wechselrichter, Transformatoren und 
Überwachungskameras.

5.	 Alle zur Entwässerung des Plangebietes notwen-
digen Infrastrukturen (z.B. Entwässerungsrinnen, 
-becken und -mulden) samt Zubehör.

1.2	SONSTIGES SONDERGEBIET 
„WINDENERGIE / PHOTOVOLTAIK“ 
(SOWEA(PV/)
GEM. § 11 BAUNVO
zulässig sind:

Gebiet für die Errichtung von Windenergieanlagen und 
einer Freiflächen-Photovoltaik-Anlage (SOWEA/PV).

1.	 Anlagen zur Nutzung regenerativer Energien aus 
Windenergie, einschließlich deren Nebenanlagen 
(Transformatoren, Schaltanlagen, etc).

2.	 Nebenanlagen, die der Anbindung des Windparks 
an die notwendigen Versorgungsnetze dienen.

3.	 Alle sonstigen erforderlichen technischen 
Anlagen zum Betrieb und zur Wartung der 
Windenergieanlagen.

4.	 Alle erforderlichen Zufahrten, Befestigungen 
und Wege, Kranaufstellflächen, Flächen und 
Schwenkbereiche für den Kranausleger sowie tem-
poräre Lagerflächen für Bauteile.

5.	 Mobil- und Richtfunkanlagen sowie Repeater, die 
an Masten oder Gondeln der Windenergieanlagen 
angebracht werden.

6.	 Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer 
Strahlungsenergie (Photovoltaik-Anlage).

7.	 Anlagen zur Speicherung elektrischer Energie.
8.	 Alle zum Betrieb der Photovoltaik-Anlage er-

forderlichen Anlagen, Funktionen, Bau-
teile, Zufahrten, Zuleitungen, Zuwegungen, 
Zäune, Wechselrichter, Transformatoren und 
Überwachungskameras.

9.	 Alle zur Entwässerung des Plangebietes notwen-
digen Infrastrukturen (z.B. Entwässerungsrinnen, 
-becken und -mulden) samt Zubehör.

2.	 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 BAUGB I.V.M. §§ 16 - 21 
A BAUNVO

2.1	HÖHE BAULICHER ANLAGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 I.V.M. § 18 BAUNVO

Siehe Plan.
Die Photovoltaikmodule dürfen maximal 4 m über das 
heutige Gelände hinausragen. Zäune sind bis zu einer 
Höhe von 3  m zulässig. Alle sonstigen Anlagen der 
Photovoltaikanlage und Nebenanlagen (z.B. Trafoge-
bäude) dürfen eine Höhe von 3,5 m nicht überschrei-
ten.

2.2	GRUNDFLÄCHENZAHL UND MAXIMAL 
VERSIEGELBARE GRUNDFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 1 I.V.M. § 19 BAUNVO

Siehe Plan.
Die Grundflächenzahl (GRZ) wird für die Modulfläche 
als projizierte überbaubare Fläche auf 0,6 festgesetzt. 
Die GRZ bezieht sich auf den gesamten Geltungsbe-
reich.

Die maximal versiegelbare Grundfläche (tatsächliche 
Bodenversiegelung durch Fundamente inkl. Arbeits-
bereich, Rammpfosten der Untergestelle, Kranaufstell-
flächen, Transformatoren, Speicher, Übergabestation, 
Zaunpfosten u.ä.) darf insgesamt maximal 4.000 qm 
betragen.

3.	 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 2 BAUGB I.V.M. § 23 
BAUNVO

Siehe Plan.
Die überbaubare Grundstücksflächen werden im Plan 
mittels Baugrenzen festgesetzt. Die PV-Modultische 
/ Windenergieanlagen sind innerhalb der im Plan 
definierten Baugrenzen zu errichten. Die Rotoren 
der Windenergieanlagen dürfen die Baugrenzen 
überschreiten. Innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen dürfen außerdem alle zum Be-
trieb der Photovoltaik-Anlage / der Windenergiean-
lagen erforderlichen Anlagen, Funktionen, Bauteile, 
Zuwegungen und Einfriedungen errichtet werden.

Des Weiteren dürfen innerhalb und außerhalb der 
überbaubaren Grundstücksfläche alle zur Entwässe-
rung des Plangebietes notwendigen Entwässerungs-
becken, -gräben und -mulden samt Zubehör aus-
gebaut werden. Zäune, Zuwegungen, Zuleitungen, 
Einfriedungen und Wechselrichter dürfen auch außer-
halb der überbaubaren Grundstücksfläche errichtet 
werden. 
Das Gleiche gilt für bauliche Anlagen, soweit sie nach 
Landesrecht in den Abstandsflächen zulässig sind oder 
zugelassen werden können.
In den mit „A“ markierten Bereichen sind die 
Solarmodule in einem erhöhten Reihenabstand (min-
destens 5 m) zu errichten. In den mit „B“ markierten 
Bereichen können die Solarmodule mit einem engeren 
Reihenabstand errichtet werden. 

Südlich der drei festgesetzten Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft, welche sich westlich der Zufahrt 
zur südlichen WEA befinden, sind die Modultische 
so anzuordnen, dass es zu keiner Verschattung und 
dadurch zu einer Beeinträchtigung der Biotpe kommt.  
Ein entsprechender Puffer /Schutzabstand ist einzu-
halten. 

4.	 VERKEHRSFLÄCHE BESONDERER 
	 ZWECKBESTIMMUNG, HIER: WIRTSCHAFTS-

WEG
	 GEM. § 9 ABS. 1 NR. 11 BAUGB

Siehe Plan.

5. 	 FLÄCHEN FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT;  
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 18A BAUGB

Siehe Plan.

6. 	 FLÄCHEN FÜR WALD  
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 18B BAUGB

Siehe Plan.

TEIL B: TEXTTEIL
FESTSETZUNGEN (GEM. § 9 BAUGB + BAUNVO)

Für die Verfahrensdurchführung und die Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes gelten u.a. folgende Ge-
setze und Verordnungen:

•	 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), 
zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394).

•	 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grund-
stücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 
2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Arti-
kel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 (BGBl. 2023 
I Nr. 176).

•	 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne 
und die Darstellung des Planinhalts (PlanZV) vom 
18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBI. I S. 1802).

•	 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) vom 29. 
Juli 2009 (BGBI. I S. 2542), zuletzt geändert durch 
Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 323).

•	 Bundes-Bodenschutzgesetz vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 7 des 
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306).

•	 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasser-
haushaltsgesetz - WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I 
S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Ge-
setzes vom 22. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 
409).

•	 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 03. Juli 2024 
(BGBl. 2024 I Nr. 225, Nr. 340).

•	 Saarländische Landesbauordnung (LBO) (Art. 1 des 
Gesetzes Nr. 1544) vom 18. Februar 2004, zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 12. Dezember 
2023 (Amtsbl. I S. 212).

•	 § 12 des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes 
(KSVG) des Saarlandes in der Fassung der Bekannt-
machung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682), zu-
letzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 09. 
Oktober 2024 (amtsbl. I S. 1024, 1026).

•	 Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saar-
land - Saarländisches Naturschutzgesetz - (SNG) - 
vom 05. April 2006 (Amtsbl. 2006 S. 726), zuletzt 
geändert durch Artikel 162 des Gesetzes vom 08. 
Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

•	 Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDschG) 
(Art. 3 des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes und der saarlän-
dischen Denkmalpflege) vom 13. Juni 2018 (Amtsbl. 
2018, S. 358), zuletzt geändert durch Artikel 260 
des Gesetzes vom 08. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 
2629).

•	 Saarländisches Wassergesetz (SWG) vom 28. Juni 
1960 in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. 
Juli 2004 (Amtsbl. I S. 1994), zuletzt geändert durch 
Artikel 173 des Gesetzes vom 08. Dezember 2021 
(Amtsbl. I S. 2629).

•	 Waldgesetz für das Saarland (Landeswaldgesetz - 
LWaldG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
26. Oktober 1977 (Amtsbl. I S. 1009), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 12. Juni 2024 (Amtsbl. I 
S. 500).

•	 Saarländisches Gesetz zur Ausführung des Bundes-
Bodenschutzgesetzes (Saarländisches Boden-
schutzgesetz - SBodSchG) vom 20. März 2002 
(Amtsbl. 2002 S. 990), zuletzt geändert durch das 
Gesetz vom 09. Oktober 2024 (Amtsbl. I S. 854).

GESETZLICHE GRUNDLAGEN

Verfahren

•	 Der Bebauungsplan „Energiepark Falkenberg“ (Änderung des Bebauungsplanes „Sondergebiet Windkraft-
anlage Falkenberg“) ersetzt in seinem Geltungsbereich den Bebauungsplan „Sondergebiet Windkraftanlage 
Falkenberg“ von 2000.

Artenschutz

•	 Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatSchG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes und von Kurzum-
triebsplantagen oder gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und 
andere Gehölze in der Zeit vom 1. März bis zum 30. September abzuschneiden, zu roden oder auf den 
Stock zu setzen. 

Denkmalschutz

•	 Baudenkmäler und Bodendenkmäler sind nach heutigem Kenntnisstand von der Planung nicht betroffen. 
Auf die Anzeigepflicht von Bodenfunden und das Veränderungsverbot (§ 16 Abs. 1 und 2 SDschG) wird hin-
gewiesen. Auf § 28 SDschG (Ordnungswidrigkeiten) wird hingewiesen.

Altlasten

•	 Sind im Plangebiet Altlasten oder altlastenverdächtige Flächen bekannt oder ergeben sich bei späteren 
Bauvorhaben Anhaltspunkte über schädliche Bodenveränderungen, besteht gemäß § 2 Abs. 1 Saarländi-
sches Bodenschutzgesetz (SBodSchG) die Verpflichtung, die untere Bodenschutzbehörde des Landesamtes 
für Umwelt- und Arbeitsschutz zu informieren.

Kampfmittel

•	 Seit dem 30.06.2022 erfolgen in Bebauungsplanverfahren keine Bewertungen des Kampfmittelbeseiti-
gungsdienstes mehr zur Gefahr von Bauvorhaben durch Vorhandensein von Kampfmitteln / Munitionsfun-
den. Dies ist im Zuge der weiteren Detailplanung eigenverantwortlich bei der Fachbehörde anzufragen oder 
eine Klärung durch eine zu beauftragende Fachfirma herbeizuführen.

Hochwasserschutz / Starkregen

•	 Hinsichtlich der klimatischen Veränderungen ist darauf zu achten, dass die Oberflächenabflüsse aufgrund 
von Starkregenereignissen einem kontrollierten Abfluss zugeführt werden. Den umliegenden Anliegern 
darf kein zusätzliches Risiko durch unkontrollierte Überflutungen entstehen. Hierfür sind bei der Oberflä-
chenplanung vorsorglich entsprechende Maßnahmen vorzusehen. Besondere Maßnahmen zur Abwehr von 
möglichen Überflutungen sind während der Baudurchführung und bis hin zur endgültigen Begrünung und 
Grundstücksgestaltung durch die Grundstückseigentümer zu bedenken. Der Grad der Gefährdung durch 
Starkregenereignisse ist im Zuge der Bauausführung anhand weiterer Daten näher zu untersuchen. Gemäß 
§ 5 Abs. 2 WHG ist jede Person im Rahmen des ihr Möglichen und Zumutbaren verpflichtet, Vorsorgemaß-
nahmen zum Schutz vor nachteiligen Hochwasserfolgen und zur Schadensminderung zu treffen.

Bodenschutz

•	 Mit Grund und Boden ist sparsam und schonend umzugehen. Oberboden, der bei der Errichtung und Ände-
rung baulicher Anlagen sowie Veränderungen der Erdoberfläche ausgehoben wird, ist gem. § 202 BauGB in 
nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung oder Vergeudung zu schützen. Bei den Bodenarbeiten 
sind die Anforderungen der DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben“, 
der DIN 18915 „Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten“ sowie der DIN 19731 „Verwer-
tung von Bodenmaterial“ einzuhalten. Insbesondere wird eine bodenkundliche Baubegleitung empfohlen.

Wald/Waldabstand
•	 Der nächstgelegene Wald ist ca. 30m entfernt. Somit ist der Waldabstand ausreichend berücksichtigt. 
•	 Die Verkehrssicherheit des angrenzenden Waldes ist vor Bebauung so herzustellen, dass es zu keiner weiteren 

Umwandlung von Wald nach § 8 LWaldG kommt.
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
•	 Im Planbereich befinden sich Richtfunkverbindungen der Telefónica Germany GmbH & Co. OHG. Alle geplan-

ten Masten, Rotoren und allenfalls notwendige Baukräne oder sonstige Konstruktionen dürfen nicht in die 
Richtfunktrassen ragen und müssen daher einen horizontalen Schutzkorridor zur Mittellinie der Richtfunk-
strahlen von mindestens +/- 30 m und einen vertikalen Schutzabstand zur Mittellinie von mindestens +/-
15m einhalten.

Bergbau
•	 Das Vorhaben befindet sich im Bereich eines ehemaligen Kupfererzfeldes. Ob unter diesem Gebiet Abbau 

umgegangen ist, geht aus den Akten- und Planunterlagen des Oberbergamtes jedoch nicht hervor. Es wird 
empfohlen bei Ausschachtungsarbeiten auf Anzeichen von altem Bergbau zu achten und dem Oberbergamt 
des Saarlandes dies mitzuteilen.

Landesamt für Vermessung Geoinformation und Landentwicklung
•	 Durch die Planungsmaßnahme könnte der Lagefestpunkt 6409 / 2 mit seinen Stationspunkten gefährdet 

werden. Das Landesamt für Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung bittet daher rechtzeitig vor 
Aufnahme von Arbeiten, welche die Punkte gefährden könnten, um Rücksprache, Mail: grundlagen@lvgl.
saarland.de) im Sachgebiet 2.1; Geodätische Grundlagen, AFIS um gegebenenfalls Verlegungs- oder Siche-
rungsmaßnahmen vornehmen zu können.

Ministerium für Inneres, Bauen und Sport
•	 Das Vorhaben befindet sich im militärischen Zuständigkeitsbereich des US-Militärflugplatzes Ramstein. Stö-

rungen der Radarerfassung können nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Die Einsicht in die verwendeten Normen und Richtlinien ist im Bauamt der Gemeinde Nohfelden 
möglich.

HINWEISE

Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 85 Abs. 4 LBO)
Die Photovoltaik-Anlage ist einzuzäunen. Zäune sind bis zu einer Höhe von 3 m zulässig. 
V3 Die Zaunanlage um die Photovoltaik-Anlage ist so zu gestalten, dass sie für Klein- und Mittelsäuger durch-
lässig ist. Auf Sockelmauern sollte aus Gründen der Durchlässigkeit grundsätzlich verzichtet werden. Die Zaun-
unterkante muss mindestens 20 cm über der Geländeoberfläche liegen. Der Zaununterwuchs ist lediglich auf-
wuchsorientiert von Verbuschung  freizuhalten. Alternativ ist der Zaun alle 30 m durch 30 cm hohe und breite 
Durchlässe für mittelgroße Säugetiere zu unterbrechen (z.B. kurze Röhren, U-Steine). Auf eine Stacheldrahtsiche-
rung ist zu verzichten.
Um die negativen Auswirkungen der Zaunanlage auf das Landschaftsbild möglichst zu minimieren, ist die Zaun-
anlage in gedeckten grünen Farbtönen (z.B. RAL 6002, RAL 6005 oder RAL 6009) zu halten.

FESTSETZUNGEN AUFGRUND
LANDESRECHTLICHER VORSCHRIFTEN

(§ 9 ABS. 4 BAUGB I.V.M. LBO)

VERFAHRENSVERMERKE
•	 Der Gemeinderat hat am __.__.____ die Einlei-

tung des Verfahrens zur Aufstellung des Bebau-
ungsplanes beschlossen (§ 2 Abs. 1 BauGB).

•	 Der Beschluss, diesen Bebauungsplan aufzustellen, 
wurde am __.__.____ ortsüblich bekanntgemacht 
(§ 2 Abs. 1 BauGB).

Nohfelden, den __.__.____

________________
	 Der Bürgermeister

•	 Es wird bescheinigt, dass die im räumlichen Gel
tungsbereich des Bebauungsplanes gelegenen 
Flurstücke hinsichtlich ihrer Grenzen und Bezeich-
nungen mit dem Liegenschaftskataster überein-
stimmen.

•	 Die Vorbereitung und Durchführung der Verfah-
rensschritte nach den §§ 2a bis 4a BauGB wurden 
gem. § 4b BauGB an die Kernplan GmbH übertra-
gen.

•	 Die Öffentlichkeit wurde in der Zeit vom __.__.____ 
bis einschließlich __.__.____ frühzeitig beteiligt  
und von der Planung unterrichtet (§  3 Abs.  1 
BauGB).

•	 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden, deren Aufga-
benbereich von der Planung berührt werden kann, 
wurden mit elektronischem Schreiben vom 
__.__.____ frühzeitig beteiligt und von der Pla-
nung unterrichtet und um Äußerung auch im Hin-
blick auf den erforderlichen Umfang und 
Detaillierungsgrad der Umweltprüfung nach §  2 
Abs.  4 BauGB (Scoping) aufgefordert (§ 4 Abs. 1 
BauGB). Ihnen wurde eine Frist bis zum __.__.____ 
zur Stellungnahme eingeräumt.

•	 Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ den Entwurf gebilligt und die 
Veröffentlichung des Bebauungsplanes im Internet 
inkl. einer Auslegung beschlossen (§ 3 Abs. 2 
BauGB).

•	 Der Entwurf des Bebauungsplanes, bestehend aus 
der Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) 
sowie der Begründung mit Umweltbericht, wurde 
in der Zeit vom __.__.____ bis einschließlich 
__.__.____ im Internet veröffentlicht und zur An-
sicht und zum Herunterladen bereitgehalten (§ 3 
Abs. 2 BauGB). Zusätzlich fand eine öffentliche 
Auslegung statt.

•	 Ort und Dauer der Veröffentlichung im Internet und 
der Auslegung wurden mit dem Hinweis, dass Stel-
lungnahmen während der Veröffentlichungsfrist 
von jedermann elektronisch per Mail, oder bei Be-
darf schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben 
werden können, und dass nicht fristgerecht abge-
gebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben 
können, am __.__.____ ortsüblich bekannt ge-
macht (§ 3 Abs. 2 BauGB).

•	 Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie die Nachbargemeinden wurden mit 
Schreiben vom __.__.____ von der Veröffentli-
chung im Internet / Auslegung elektronisch be-
nachrichtigt (§  3 Abs.  2 BauGB und §  4 Abs.  2 
BauGB und § 2 Abs. 2 BauGB). Ihnen wurde eine 
Frist bis zum __.__.____ zur Stellungnahme ein-
geräumt. 

•	 Während der elektronischen Beteiligung, Veröffent-
lichung im Internet / Auslegung gingen seitens der 
Öffentlichkeit, Behörden und der sonstigen Träger 
öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden 
Anregungen und Stellungnahmen ein. Die Abwä-
gung der vorgebrachten Bedenken und Anregun-
gen erfolgte durch den Gemeinderat am 
__.__.____. Das Ergebnis wurde denjenigen, die 
Anregungen und Stellungnahmen vorgebracht ha-
ben, mitgeteilt (§ 3 Abs. 2 Satz 6 BauGB).

•	 Der Gemeinderat hat am __.__.____ den Bebau-
ungsplan als Satzung beschlossen (§ 10 Abs. 1 
BauGB). Der Bebauungsplan besteht aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Textteil (Teil B) so-
wie der Begründung mit Umweltbericht.

•	 Der Bebauungsplan wird hiermit als Satzung aus-
gefertigt.

	 Nohfelden, den __.__.____  	

	 ________________
	 Der Bürgermeister

•	 Der Satzungsbeschluss wurde am __.__.____ 
ortsüblich bekannt gemacht (§ 10 Abs. 3 BauGB). 
In dieser Bekanntmachung ist auf die Möglichkeit 
der Einsichtnahme, die Voraussetzungen für die 
Geltendmachung der Verletzung von Vorschriften 
sowie auf die Rechtsfolgen der §§ 214, 215 BauGB, 
ferner auf Fälligkeit und Erlöschen der Entschädi-
gungsansprüche gem. § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 so-
wie Abs. 4 BauGB auf die Rechtsfolgen des § 12 
Abs. 6 KSVG hingewiesen worden.

•	 Mit dieser Bekanntmachung tritt der Bebauungs-
plan, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 
dem Textteil (Teil B) sowie der Begründung mit 
Umweltbericht, in Kraft (§ 10 Abs. 3 BauGB).

	 Nohfelden, den __.__.____  	

	 ________________
	 Der Bürgermeister

Bearbeitet im Auftrag der 
Gemeinde Nohfelden 
An der Burg 
66625 Nohfelden

Stand der Planung: 27.01.2025
ENTWURF 
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Tel: 0 68 25 - 4 04 10 70  
email: info@kernplan.de
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Dipl.-Ing. Hugo Kern 
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Energiepark Falkenberg (Änderung 
des Bebauungsplanes „Sondergebiet 
Windkraftanlage Falkenberg“)
Bebauungsplan in der Gemeinde Nohfelden,  
Ortsteil Wolfersweiler

M 1:20.000 Quelle: ZORA, Z – 026/05, LVGL

Maßstab 1:1000 im Original
Verkleinerung ohne Maßstab
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PLANGEBIET

DIE KATASTERGRUNDLAGE IST IM ORIGINAL BESTÄTIGT. 
Stand Katastergrundlage: 21.02.2024

Nutzungsart
SOPV

Anlagenhöhe 
4 m

GRZ
max. 0,6

GR
max. 4.000 qm 

(gesamt)

Die digitale Liegenschaftskarte entstand durch manuelles Digitalisieren der analogen Liegenschaftskarte. Durch Transformationsberechnungen wurde eine blattschnittfreie und homogene Liegenschaftskarte erzeugt. Demzufolge kann 
die Genauigkeit der digitalen Liegenschaftskarte auch nur der Genauigkeit der zugrunde gelegenen, analogen Liegenschaftskarte entsprechen. Werden aus der digitalen Liegenschaftskarte Koordinaten entnommen, muss für jede 
weitere Verwendung beachtet werden, dass die Genauigkeit im besten Falle die der grafischen Koordinaten (Präsentationskoordinaten) entspricht. Auch sonstige Maße (Spannmaße), die aus der digitalen Liegenschaftskarte abgeleitet 
werden, sind unter diesem Gesichtspunkt zu beurteilen.

Naturpark

•	 Das Plangebiet liegt im gemäß § 27 BNatSchG mit Verordnung vom 01.03.2007 festgesetzten „Naturpark 
Saar-Hunsrück“. 

Schutzabstand Wald

•	 Für bauliche Nebenanlagen (Gebäude) gilt § 14 Abs. 3 LWaldG.

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN (§ 9 ABS. 6 BAUGB)

Nutzungsart
SOWEA/PV

-

GRZ
max. 0,6

GR
max. 4.000 qm 

(gesamt)

RECHTSKRÄFTIGER BEBAUUNGSPLAN „SONDERGEBIET WINDKRAFTANLAGE FALKENBERG“ (2000) 

Rote Balkenlinie = Geltungsbereich der Änderung des Bebauungsplanes; Quelle: Gemeinde Nohfelden; Bearbeitung Kernplan; ohne Maßstab

7.	 MASSNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE 
UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, 
NATUR UND LANDSCHAFT
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 20 BAUGB Die innerhalb des Plangebietes vorhandenen FFH-

Lebensraumtypen bleiben erhalten. Innerhalb der 
zentralen Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft ist eine Zufahrt zur WEA vom nördlichen 
Feldwirtschaftsweg zulässig. 

V1 Baufeldvorbereitung außerhalb der Brut- und 
Setzzeiten: Die Bauarbeiten oder zumindest der 
Baubeginn (sprich vorbereitende Flächenarbeiten) sind 
auf den Zeitraum außerhalb der Balz-, Nestbau- und 
Brutzeit, d.h. in den Zeitraum Mitte August bis Ende 
Februar zu legen. In dieser Periode sind auch mögliche 
Zweitbruten abgeschlossen. 
Sollte dies nicht möglich sein, ist der Planbereich vor 
Baubeginn erneut durch eine fachkundige Person auf 
ein Vorkommen von Bodenbrütern (und abliegenden 
Rehkitzen) zu überprüfen (Sichterfassung oder Abgehen 
der Fläche in 5 m-Streifen). Der Bauzeitenplan ist den 
Befunden entsprechend nach Maßgaben der ÖBB 
anzupassen. Im Gegensatz zur Feldlerche lässt sich der 
Neststandort von Schwarzkehlchen vergleichsweise 
leicht eingrenzen. In einem Radius von 10 m ist dieser 
Bereich bis zum Erscheinen von Jungvögeln auszuspa-
ren (bei fortschreitender Brutzeit sinkt das Risiko einer 
Nestaufgabe durch Störungen im Umfeld erheblich).

V2 Gehölzschutz / Schutz wertgebender Biotope: Die 
angrenzenden Gehölze sind während der Bauarbeiten 
vor Schäden zu schützen. Es wird vorgeschla-
gen, als erste Baumaßnahme den Sicherheitszaun 
der Anlage zu errichten. Sofern erforderlich, sind 
gem. Entscheidung der ÖBB (V 4) weitere geeig-
nete Baumschutzmaßnahmen (Rückschnitt, ggfs. 
Stammschutz) auszuführen. Die DIN 18 920, R SBB 
2023 (Richtlinien zum Schutz von Bäumen und 
Vegetationsbeständen bei Baumaßnahmen) und die 
ZTV-Baumpflege (insb. Pkt. 3.5) der FLL sind zu beach-
ten. 
Falls es dennoch zu Schädigungen von Gehölzen (Äste, 
Borke und Wurzeln) kommen sollte, wird eine ent-
sprechende Wundversorgung und Behandlung durch-
geführt (z.B. Wundverschluss mit Compo Lac Balsam). 
Ein Befahren der aus der Modulbelegungsfläche 
ausgeschlossenen n. § 30 BNatSchG geschützten 
Biotope ist im Zuge der Bauarbeiten zu vermeiden. 
Im Zusammenarbeit mit der ÖBB werden zudem  
Pufferabstände im Zuge der Bauausführung fest-
gelegt (vgl. textliche Festsetzung zur überbaubaren 
Grundstücksfläche), auf denen aus Gründen der 
Beschattung keine Modultische aufgestellt werden

V4: Ökologische Baubegleitung: Zur Vermeidung 
arten- und naturschutzrechtlicher Verbotstatbestände 
und Kontrolle der fachgerechten Umsetzung der inner-
halb des Umweltberichtes festgesetzten Vermeidungs- 
und Minimierungsmaßnahmen sowie der 
Kompensationsmaßnahmen ist bereits vor Baubeginn 
(insbesondere vor Rodung und Baufeldfreimachung) 
und während der Bauzeit eine qualifizierte ökologi-
sche Baubegleitung (ÖBB) einzusetzen. Ihre Aufgabe 
besteht vor allem in der Überwachung/Durchführung 
der Maßnahme V 1 und V 2 sowie der boden- und 
gewässerschutzkonformen Arbeitsausführung. Die 
Bauzeiten sind nach Vorgaben der ÖBB ggfs. anzu-
passen. Darüber hinaus ist die Umsetzung der nach-
folgend aufgeführten Kompensationsmaßnahmen A1 
und A2 im ersten Jahr zu überwachen.

V5 Bodenarbeiten, Grundwasserschutz: Gem. §§ 1a Abs. 
2 BauGB und § 7 BBodSchG ist auf einen sparsamen, 
schonenden und fachgerechten Umgang mit Boden zu 
achten. Die Bodenarbeiten sind nach den einschlägi-
gen Vorschriften der DIN 18 915 („Vegetationstechnik 
im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“) durchzuführen. 
Die Anforderungen der DIN 19639 „Bodenschutz bei 
Planung und Durchführung von Bauvorhaben“, sowie 
der DIN 19731 „Verwertung von Bodenmaterial“ sind 
zu beachten.
Zur Vermeidung von Bodenverdichtungen ist 
ein Befahren der Planungsfläche mit schweren 
Baumaschinen bei tiefgreifenden Vernässungen, z.B. 
nach längeren Niederschlagsphasen zu unterlassen. 
Auf die im Bebauungsplan als Hinweis aufgeführten 
Sicherheitsvorkehrungen zum Denkmalschutz wird an 
dieser Stelle verwiesen. 
Zur Vermeidung von Schadstoffeinträgen in das 
Grundwasser sind die einschlägigen Schutz-
maßnahmen gemäß dem Stand der Technik umzu-
setzen. Betankungen und die Lagerung von flüssigen 
oder viskosen Betriebs- und Schmierstoffen sind nur 
auf befestigten und gegenüber dem Untergrund abge-
dichteten Flächen in dafür zugelassenen Behältnissen 
erlaubt. Auf der Baustelle sind Ölbindemittel in aus-
reichender Menge vorzuhalten. Betonfahrzeuge und 
-maschinen sind nur auf eigens für diesen Zweck einge-
richteten Anlagen und Flächen zu reinigen. Betonreste 
und -abfälle dürfen nicht im Baufeld abgelagert oder 
zwischengelagert werden, sondern sind umgehend 
ordnungsgemäß zu entsorgen. 
Die Reinigung der Modulflächen ist ausschließlich mit 
deionisiertem Wasser ohne Reinigungsmittelzusätze 
durchzuführen. Reinigungsarbeiten sind zur 
Vermeidung von Störungen  evtl. im Solarpark brüten-
der Vögel auf den Zeitraum außerhalb der Brutzeiten 
(01.09. bis 01.03) zu beschränken. 

V6 Minimierung des Versiegelungsgrades: Interne 
Erschließungswege sind mit versickerungsfähigen 
Belägen anzulegen. Sollten Mulden zur Verzögerung 
des Niederschlagsabflusses geplant werden, dann sind 
diese wie die PVA-Fläche einzusäen bzw. zu bewirt-
schaften, die Anlage von Schottermulden ist nicht 
zulässig.

M1 Extensive Bewirtschaftung der Sondergebiete: 
Die Gassen zwischen den Modultischen werden nach 
Abschluss der Arbeiten aufgegrubbert bzw. gefräst und 
mit zertifiziertem Regiosaatgut (Ursprungsgebiet 9, 
Produktionsraum 6: Oberrheingraben mit Saarpfälzer 
Bergland gem. VWW-Zertifizierung) in der Mischung 
„Frischwiese“ mit mindestens 30% Blumenanteil 
(ohne Centaurea-Arten) eingesät. Falls es zu 
Bodenverdichtungen durch den Baustellenverkehr 
gekommen ist, wird die Fläche vor der Ansaat gelo-
ckert und anschließend eingeeggt. Das Saatgut wird 
oberflächig aufgebracht und angewalzt. Empfohlen 
wird eine Ansaatdichte von 5-7 g/m². 
Alternativ (und nach Möglichkeit zu favorisieren) ist der 
Auftrag von Heumulch oder Heudrusch aus mageren 
Spenderflächen im Umfeld. Als Mindestqualifizierung 
gilt die Ausprägung als FFH-LRT 6510, Zustandsqualität 
mindestens B. Für das Sondergebiet Bereich A ist der 
Heumulchauftrag obligatorisch.
Die Fläche wird ein- bis zweimal jährlich gemäht, erster 
Mahdtermin frühestens ab dem 15. Juni. Bei der Mahd 
sollte ein Mindestabstand von 10 cm zwischen Boden 
und Mähwerk eingehalten werden. Die Randbereiche 
der PVA-Fläche sind jährlich alternierend in einzelnen 
Abschnitten zu mähen, um so Altgrasbereiche zur 
Förderung von Insekten und Kleinsäugern zu erhalten. 
Alternativ zur Mahd ist auch eine extensive Beweidung 
durch Schafe möglich. Hierbei ist eine Besatzdicht von 
1,5 GVE/ha und Jahr nicht zu überschreiten.
Der Einsatz von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist 
unzulässig.

8.	 ERHALTUNG VON BÄUMEN, STRÄUCHERN 
UND SONSTIGEN BEPFLANZUNGEN
GEM. § 9 ABS. 1 NR. 25B BAUGB

Die vorhandenen Gehölze entlang der Zuwegung zur 
WEA 2a sind zu erhalten. 

9.	 KOMPENSATIONSMASSNAHMEN
GEM. § 9 ABS. 1A  BAUGB A 1 (CEF): Wiederaufnahme der Grünlandnutzung zur 

Schaffung von Nahrungsräumen des Rotmilans und 
zur Entwicklung einer mageren Flachlandmähwiese 
(FFH-LRT 6510): Im Jahr 2020 gab es um Radius von 4 
km insgesamt 11 Horste des Rotmilans, die seit 7-14 
Jahren als Brut- oder Wechselhorst genutzt werden, 
wobei 2018 noch 3 Horste besetzt waren. Der nächst-
gelegene Horst befindet sich ca. 1,2 km nordöstlich 
der geplanten PVA-Grenze südlich von Leitzweiler. 
Dieser Horst war 2024 nachweislich besetzt. Aufgrund 
der Entfernung ist nicht davon auszugehen, dass 
die PVA-Fläche zur Bettelflugphase intensiv genutzt 
wird. Dennoch sind Ausgleichsmaßnahmen im Kontext 
weiterer kumulativ wirkender Vorhaben und reali-
sierter Flächenüberformungen im Umfeld und der 
Unwägbarkeiten einer Funktionsprognose der dort 
festgelegten Kompensationsmaßnahmen angezeigt. 
Vorgesehen ist der Ausgleich auf vom Vorhabenträger 
im Vorfeld erworbenen Flurstücken westlich von 
Wolfersweiler in ca. 2,8 km Entfernung (Gemarkung 
Wolfersweiler, Flur 26, Flurstücke 311/2, 169/4 und 
199/3). Die insgesamt 3,52 ha große Fläche wurde 
früher als Weide genutzt, liegt jedoch bereits meh-
rere Jahre brach mit aufkommender Verbuschung. 
Der im Rahmen der OBK 2015 noch als LRT 6510 
C erfasste Teilbereich weist mittlerweile nicht mehr 
das vollständige Kennarteninventar auf, lediglich die 
Qualifizierung des westlich in das Flurstück hin-
einreichenden Grünlandschlages kann nachvollzogen 
werden, ebenso die am Ostrand ausgewiesene n. § 
30 BNatSchG geschützte Feuchtbrache. Für letztere 
besteht jedoch wie auf der gesamten Fläche erheb-
liches floristisches Verbesserungspotenzial. Die Fläche 
soll wieder in die Grünlandbewirtschaftung genom-
men werden.

Übersichtslageplan Ausgleichsflächen, Quelle: ARK Umweltplanung und -consulting

Für eine Wiederaufnahme der Nutzung wird die Fläche 
zunächst vorbereitet, indem der Gehölzaufwuchs bis 
auf die ausgewiesenen größeren Gehölzflächen (ent-
fernt und die Fläche abgeschleppt und ggfs. gestriegelt 
wird. Die gesamte Fläche wird mit Ausnahme des aus-
gewiesenen Feuchtbereiches mit Heumulch aus hoch-
wertigen Spenderflächen geimpft. Die Spenderflächen 
sind in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde 
auszuwählen und müssen mindestens die Qualifizierung 
FFH-LRT 6510 BPlus erfüllen. Zur Flächenvorbereitung 
wird die Fläche gemäht und streifenweise gefräst oder 
aufgegrubbert. Das Heumulchmaterial sollte nach der 
Gewinnung umgehend (dann vorzugsweise morgens 
in taufeuchtem Zustand) mit einem Ladewagen mit 
Kurzschnitteinrichtung aufgenommen, zerkleinert und 
anschließend mit Dosierwalze auf der Empfängerfläche 
aufgebracht werden. Der Übertragungsvorgang ist 
fachlich (z.B. durch die ÖBB) zu betreuen. 
Etabliert wird ein differenziertes Mahdregime mit 
Austrag des Mahdgutes:
•	 in den mesophilen Bereichen erfolgt eine 2-schüri-
ge Mahd mit Erstmahd nicht vor dem 15.6.
•	 in dem ausgewiesenen Feuchtbereich erfolgt eine 
1-malige Herbstmahd ab dem 1.9., die in der Folge 
flexibel in eine Trockenphase (dann bis in den November 
hinein) verlegt werden soll, wenn die Fläche oberflä-
chig abgetrocknet ist

Die Mahd erfolgt ausschließlich mit Balkenmäher mit 
einer eingestellten Schnitthöhe > 10 cm. Eine Düngung 
ist nicht zulässig. Nachprüfbares Entwicklungsziel ist 
eine magere Flachlandmähwiese (FFH-LRT 6510 im 
Erhaltungszustand BPlus) und in dem Feuchtbereich 
Feuchtgrünland mit entsprechender Artqualifizierung. 

Die Bewirtschaftung gem. den o.g. Vorgaben erfolgt 
durch einen örtlichen Landwirt im Auftrag des 
Vorhabenträgers. Die Maßnahme wird vertraglich gesi-
chert, die Verträge sind vor Satzungsbeschluss zu 
schließen. Die Maßnahme ist als CEF-Maßnahme 
bereits vor Beginn möglicher Bauarbeiten umzusetzen. 
Die Überwachung der Maßnahmenumsetzung kann im 
Zuge der ökologischen Bauüberwachung (V 4) erfol-
gen. Die anvisierten Entwicklungsziele sind regelmäßig 
(nach 3, 5 und 7 Jahren) zu überprüfen. Bei 
Nichterreichung sind die Pflegemaßnahmen in 
Absprache mit der Unteren Naturschutzbehörde anzu-
passen. Das Monitoring muss durch die Gemeinde 
Nohfelden, resp. den Vorhabenträger im Rahmen eines 
städtebaulichen Vertrages sichergestellt werden. 
Die Attraktivität der Fläche als Jagdgebiet für den 
Rotmilan und andere Gleitsucher soll durch folgende 
Maßnahmen gesteigert werden:
•	 beide Mahdtermine im Zeitraum Juni bis August 
zur Zeit der Jungenaufzucht
•	 Staffelmahd auf den drei ausgewiesenen 
Teilflächen d.h. zeitlicher Abstand je nach 
Witterungsbedingungen von 3-6 Tagen auf drei etwa 
gleich großen Teilflächen; daraus ergeben sich jährlich 
6 Mahdereignisse mit hoher Attraktionswirkung 
•	 an den Rändern sind auf eine Breite von 10m in 
insgesamt 4 Segmenten alternierende Altgrasstreifen 
zu belassen (Förderung von Insekten)
•	 Verbot des Einsatzes von chemisch-synthetischen 
Pflanzenschutzmitteln, insbesondere von Rodentiziden

Die Rückführung einer mehrjährigen und damit grasig-
krautig hochwüchsigen Brache in eine Mähwiese för-
dert mit hinreichender Sicherheit auch die Besiedlung 
mit Feldlerchen. Die vorgesehenen Altgrasstreifen 
begünstigen Bodenbrüter der dichteren 
Pflanzenbestände, die bevorzugt von Sitzwarten aus 
im Offenland jagen – typische Art dafür ist das 
Schwarzkehlchen. 

Ausgleichsfläche mit Bestandsbiotopen (oben) und Entwicklungsziele mit vorgeschlagenen Staffelmahdgrenzen 
und alternierenden randlichen Altgrastreifen, Quelle: ARK Umweltplanung und -consulting

A 2: Entwicklung einer mageren Flachlandmähwiese 
auf Flurstück 1/1: Auf der westlichen, als Fläche für die 
Landwirtschaft festgesetzten Einsaatwiese innerhalb 
des Solarparks  (Flurstück 1/1) wird eine magere 
Flachlandmähwiese entwickelt, d.h. der vormalige 
Zustand vor der Umsetzung der gem. dem Repowering 
WEA 1 erfolgten Maßnahme wird wieder hergestellt.  
Hierzu werden die wenigen noch vorhandenen 
Pflanzreste der vorgesehen Aufpflanzung entfernt. Zur 
Flächenvorbereitung wird die Fläche gemäht und strei-
fenweise gefräst oder aufgegrubbert. Die 
Heumulchübertragung erfolgt gem. den Vorgaben von 
A1. Auch hier ist der Übertragungsvorgang fachlich 
(z.B. durch die ÖBB) zu betreuen.
Die Fläche wird zukünftig 1-2 x gemäht, Erstmahd 
nicht vor dem 15.6. Da die Altanlage WEA 1 im Zuge 
der geplanten Repoweringmaßnahme abgebaut wer-
den soll, sind Maßnahmen zu unattraktiven Gestaltung 
des Mastfußbereiches nicht erforderlich. Im Fall eines 
weiteren Betriebes ist die Anlage ggfs. zur Zeit eines 
landwirtschaftlichen Ereignisses auf der Fläche (Mahd, 
Striegeln, etc.) mit Beginn bis 24 h nach Abschluss 
abzuschalten.
Die Mahd erfolgt mit einer eingestellten Schnitthöhe > 
10 cm. Eine Düngung ist nicht zulässig. Nachprüfbares 
Entwicklungsziel ist eine magere Flachlandmähwiese 
(FFH-LRT 6510 im Erhaltungszustand BPlus). 
Für die Überwachung der Maßnahmenumsetzung gel-
ten die Angaben unter A 1.

A3 Schaffung von Nahrungshabitaten für den Rotmilan 
(Maßnahme E1 Repowering WEA1): Die bereits etab-
lierte Maßnahme E 1 der genehmigten, aber nicht 
realisierten Repoweringmaßnahme WEA 1 
(Genehmigungsbescheid v. 22.12.2021, 
Genehmigungs-Reg.-Nr. 3-87/2021) auf Gemarkung 
Wolfersweiler, Flur 20, Flurstücke 158/1 und 161/1 in 
ca. 2,3 km Entfernung darf hier zusätzlich als Ausgleich 
für den Nahrungsraumverlust Rotmilan anerkannt wer-
den. Die Fläche hat eine Größe von 1,34 ha. 
Die Fläche ist aktuell mit Luzerne eingesät, die beiden 
Teilflächen werden alternierend gemäht, um eine hohe 
Attraktionswirkung auf den Rotmilan auszuüben. 

10.	 RÜCKBAUVERPFLICHTUNG UND 
FOLGENUTZUNG
GEM. § 9 ABS. 2 BAUGB

Die festgesetzten Nutzungen sind nur so lange zuläs-
sig, wie die Windenergieanlagen / die Photovoltaik-
Anlage betrieben werden. Nach Betriebsende sind 
diese innerhalb von zwei Jahren einschließlich aller 
Nebeneinrichtungen und Fundamente zurückzubauen. 
Ein Repowering der Anlagen gilt nicht als Betriebs-
ende und bleibt von der Rückbauverpflichtung unbe-
rührt. Als Folgenutzung wird eine Fläche für die Land-
wirtschaft festgesetzt.

11.	 GRENZE DES RÄUMLICHEN 
GELTUNGSBEREICHES
GEM. § 9 ABS. 7 BAUGB

Siehe Plan.


